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1 Aufgabenstellung 
Im Rahmen der Übersichtsbegehung mit Gebäudebegehung und Habitatpotentialanalyse der 
„Gewächshäuser im Keltergrund“ in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen, Landkreis Ludwigs-
burg, wurde im November 2020 für das Untersuchungsgebiet ein Vorkommen der Zauneidechse 
(Lacerta agilis) nicht ausgeschlossen (WERKGRUPPE GRUEN, 2020). Vorkommen im näheren Umfeld 
sind bekannt (WERKGRUPPE GRUEN, 2019). Daraus folgend fand von April bis September 2021 eine 
Erfassung zum Vorkommen der Art statt. 

Zur Lage des Untersuchungsgebiets siehe Abbildung 1.  

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Das Untersuchungsgebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Marbacher Stadtteils Rielings-
hausen im Gewann „Loh“ auf den Flste. Nrn. 2578, 2580, 2580/1 und 2589 und umfasst ca. 5.350 m². 
Nördlich, östlich und südlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerbau, Sonder-
kulturen) an; westlich an einem Hang der Streuobstbestand „Hölzle“.  

Es befinden sich keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten Biotope, Natur-
denkmäler, Schutzgebiete und denkmalgeschützte Gebäude im Untersuchungsgebiet.  

Ein sehr geringer Anteil (ca. 105 m²) im nordwestlichen Untersuchungsgebiet liegt im Kernraum 
und Suchraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte (LUBW 2021).  

 

 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets (LUBW, 2021) 
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Abb. 2: Westseite des Gewächshauses 
 

 

 
Abb. 3: Folienhaus und Gewächshaus, Südseite 
 

 

 
Abb. 4: Innenansicht Folienhaus 
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3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng geschützt sind. 
Nach § 7 Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
b) nicht unter Buchstabe a) fallende 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgeführt 
sind, 

bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 
c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 
 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. 

Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die besonders und 
streng geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen 
definiert. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

4 Methodik 
Insgesamt wurden vier Begehungen zwischen April und September 2021 durchgeführt. Die 
Erfassungen erfolgten bei günstigen Witterungsverhältnissen. Dabei wurden Sichtnachweise der 
Zauneidechse aufgenommen. Bei den Begehungen im April und Juni wurden adulte Zauneidechsen 
und Reviere erfasst. Bei den Begehungen im September lag der Schwerpunkt bei der Erfassung 
juveniler Zauneidechsen (Reproduktionsnachweise). Zur weiteren Darstellung der Methodik siehe 
HENLE (1997). Zur Erfassung wurden geeignete Flächen begangen, in denen ein Vorkommen von 
Reptilienarten, v.a. der Zauneidechse, aufgrund der Habitatstrukturen zu vermuten war. Die 
Begehungstermine fanden bewusst alle nachmittags statt, da bis zur Mittagszeit die überwiegende 
Anzahl geeigneter Zauneidechsen-Lebensräume im Untersuchungsgebiet teilweise noch beschattet 
sind. Die Begehungsdaten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

 
Tab. 1: Methodik – Reptilien 

Datum Kartiermethodik; Witterungsbedingungen 

26.04.2021 Sichtnachweise; nachmittags, sonnig, 14 °C, Wind 5 – 10 km/h 

21.06.2021 Sichtnachweise; nachmittags, sonnig, 25 °C, kein Wind 

02.09.2021 Sichtnachweise; nachmittags, sonnig, 24 °C, Wind 5 – 10 km/h 

21.09.2021 Sichtnachweise; nachmittags, sonnig, leicht bewölkt 18 °C, kein Wind 
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5 Ergebnisse 
5.1 Allgemein 

Das Untersuchungsgebiet ist weitestgehend überbaut mit einem durchgängigen Gewächshaus, das 
innerhalb mehrfach unterteilt ist. Auf einem ca. 50 cm hohen, umlaufenden und nur durch Türen und 
Tore unterbrochenen Betonsockel sind einfachverglaste Gewächshauselemente montiert, das 
Gewächshaus selbst besteht aus einer üblichen Metallkonstruktion. Ein Folienhaus befindet sich 
entlang der „Kelterstraße“. Aktuell wird das Gewächshaus nur als Lagerfläche genutzt, in Teilbereichen 
und im Folienhaus findet noch eine Pflanzenkultivierung/-produktion (Kürbisse) statt. Nördlich 
angrenzend werden auf einer Ackerfläche Beerengewächse in Töpfen kultiviert. 

Gewächshäuser und deren nähere Umgebung stellen erfahrungsgemäß attraktive Zauneidechsen-
Lebensräume dar. Neben günstigen klimatischen Bedingungen stehen mit den lockerbödigen und 
mager bewachsenen, oft spaltenreichen Randstrukturen an und in Gewächshäusern geeignete 
Habitatstrukturen für Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten zu Verfügung. Im Untersuchungs-
gebiet sind diese Habitatstrukturen insbesondere an der Süd- und Westseite vorhanden. Hinzu 
kommen ausreichend Altgrasstreifen und abgelagerte Mulch- und Schnittguthäufen mit einem für 
Reptilien geeigneten Mikroklima.  

Die Erfassungsbedingungen für Reptilien waren allgemein im Jahr 2021 äußerst schwierig. Die 
Temperaturen lagen tagsüber in den Monaten April und Mai und damit während der Haupt-
aktivitätszeit adulter Reptilien, weit unterhalb des Wertes an denen mit Aktivitäten von Reptilien zu 
rechnen war. Hinzu kamen viele lang andauernde nasskalte und regnerische Phasen bis weit in 
den Juni. Selbst an den wenigen geeigneten Tagen innerhalb dieses Zeitraums konnten in 
Bearbeitungsgebieten mit bekannten und guten Reptilienbeständen nur sehr wenige Tiere 
beobachtet werden, Paarung und Eiblage verzögerten sich dadurch um einige Wochen. So 
konnten juvenile Individuen der Zauneidechse (Lagerta agilis) im Untersuchungsjahr 2021 
vielerorts erst Anfang August gefunden werden und auch dann nur in weit geringerer Anzahl als in 
den Vorjahren. Niedrige Bodentemperaturen an den Eiablagestätten, fehlende und nicht 
ausreichende Besonnung dürften zum Verlust vieler Reptiliengelege bzw. einer geringen Anzahl an 
Schlüpflingen geführt haben. Alle Begehungen im Untersuchungsgebiet konnten jedoch bei 
geeigneten Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Mit der Blindschleiche und der Zaun-
eidechse konnten zwei Reptilienarten nachgewiesen werden. Bei der Blindschleiche handelte es 
sich um einen Totfund (vermutlich Mahdopfer), das von einem Säugetier oder einem Vogel an den 
Betonsockel des Gewächshauses eingetragen wurde.  

 
Tab. 2: Nachgewiesene Reptilienarten.   

RL: Rote Liste, BW: Baden-Württemberg, D: Deutschland, 3: gefährdet; V: Vorwarnliste; 
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, §§: streng geschützte Art; FFH: Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; Größenklasse: s: selten (1-5 Exemplare), mh: mäßig häufig (6-30 Exemplare), h: Häufig 
(31-100)  

 Nr.  Art (Deutscher Name)  Artname RL BW RL D BNatSchG FFH 
Anhang  

Größen-
klasse 

1 Blindschleiche Anguis fragilis - - § - s 

2 Zauneidechse  Lacerta agilis V V §§ Anh. IV s 
 

5.2 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Zauneidechsen besiedeln bevorzugt wärmebegünstigte, lückiger bewachsene und magere Habitate, 
so u.a. trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflächen, extensiver genutzte Kleingärten und 
ähnliche Lebensräume mit einem Wechsel aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichter 
bewachsene Bereiche. Bedeutsame Strukturelemente sind dabei Totholz, trockenwarme Böschungs-
bereiche, Natursteinmauern und Steinriegel. Die Habitatnutzung der Zauneidechsen ist charakterisiert 
durch eine ausgeprägte Jahresperiodik, in deren Verlauf sie unterschiedliche (mikroklimatische) 
Ansprüche aufweisen: Überwinterung und Eiablage, Versteckmöglichkeiten, Nahrungssuche sowie 
Thermoregulation. Sie ist landesweit verbreitet. Die Zauneidechse ist Art der landes- und bundes-
weiten Roten Liste (RL V, „Vorwarnliste“) und Anh. IV-Art der FFH-Richtlinie. Sie ist nach BNatSchG 
streng geschützt. Der Erhaltungszustand der Art ist landesweit als ungünstig-unzureichend 
eingestuft (LUBW 2019).  
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Insgesamt liegen fünf Nachweise der Zauneidechse aus dem Untersuchungsgebiet vor (ein adultes 
Weibchen, vier juvenile Individuen). Die Fundorte liegen ausschließlich an der Südseite des Gewächs-
hauses. Eine Fotodokumentation des Weibchens gelang leider nicht. Von den Jungtieren konnte 
lediglich eines fotografiert werden. Juvenile Zauneidechsen sind wegen ihrer ständigen Aktivität 
allgemein sehr schwierig zu dokumentieren.  

Die Einzelnachweise sind in der Tab. 3 sowie in der Karte 2 im Anhang dargestellt.  

 
Tab. 3: Zauneidechse - Einzelnachweise  

Nr.  Artname 
 (deutsch) 

 Art Datum ♂ ♀ subadult juvenil Gesamt 

  1 Zauneidechse Lacerta agilis 12.06.2021 - 1 - - 1 
  2 Zauneidechse Lacerta agilis 02.09.2021 - - - 1 1 
  3 Zauneidechse Lacerta agilis 02.09.2021 - - - 1 1 
  4 Zauneidechse Lacerta agilis 21.09.2021 - - - 1 1 
  5 Zauneidechse Lacerta agilis 21.09.2021 - - - 1 1 
 

 

 
Abb. 5: Sonnplatz Zauneidechsen-Weibchen 
 

 

 
Abb. 6: Zauneidechsenhabitat juvenile Individuen: Die Tiere klettern immer wieder kurz am 

Betonsockel entlang und flüchten bei Störung sofort in die davorliegende Vegetation 
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Abb. 7: Typischer Sonnplatz der Zauneidechse: verrottender Altgrashaufen 
 

 

   
Abb. 8: Juvenile Zauneidechse in einem Versteck im Folienstapel am Gewächshaus 
 

 

6 Fazit 
Im Rahmen der Erfassungen wurde im Untersuchungsgebiet mit der Blindschleiche (Anguis fragilis) 
und der Zauneidechse (Lacerta agilis) zwei Reptilienarten festgestellt. In der weiteren Planungs-
phase ist ein artenschutzrechtliches Maßnahmenkonzept zu erstellen. 
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